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Tagesbericht vom Kriegsschauplatz.
Grohes Haupt-Quartier, 4. Juni 1918 (W.T.B.Amüich)

Westlicher Kriegsschauplatz
Heeresgruppe Kronprrinr Ruppreckl von Layern.

Artilleriekampf wechselnder Stärke rege Erkundungstätigkeit des Feindes
und stärkere Vorstöße an verschiedenen Stellen der Front. Südwestlich von
Marrys hat sich der Feind in längeren Grabenstück festgesetzt.

Heeresgruppe Deutscher Kronprinz:
Nördlich der Aisne entrissen wir dem Feind in hartem Kampfe einige

Gräben. Der zähe Widerstand des auf den Höhen östlich und südwestlich
von Soissons anklammerden Feindes wurde gestern gebrochen. Die Höhen
von Vambuin und westlich von Chaudun wurden genommen. Nach Er¬
stürmung von Pernand und Missy-aur-Bois warfen wir den Feind auf die
Linie Le Soulier—Dommiers zurück. Mehrere Batterien wurden erbeutet,
einige Tausend Gefangene eingebracht. Fraiuösicher Gegenstoß beiderseits
des Ourcq-Flusfes scheiterten unter schweren Verlusten. Nordwestlich von
Chateau Thierry haben wir im Kampf Jbie Bahn Bussiares-Bouresches
überschritten und feindlichen Gegenangriffe abgewiesen. An der Marne
zwischen Marne und Reims ist die Lage unverändert.

Der erste Generalquartiermeister: Luoendorfi.

Lokales
* Den Landwirten Herrn Wilhelm Berg

und Herrn Heinrich Krieger  wurde vonS .M.
dem König das Verdienst-Kreuz für Kriegshilfe
verliehen und heüte vom Herrn Bürgermeister
überreicht.

* Die Ernteschätzung  1918 . Um sichere
und brauchbare Unterlagen für die Kriegser-
nährungswirtschaft im kommenden Wirtschaftsjahr
zu erhalten, ist es erforderlich, einen zuverlässigen
Ueberblick über die zu erwartende Ernte zu ge¬
winnen. Zu diesem Zwecke hat der Bundesrat wie
im Vorjahre die Vornahme einer Ernteschätzung
der für die Bolksernährung und die Futteimittel-
wirtschaft besonders wichngen Feldfrüchte ange¬
ordnet. Die Erhebung findet unmittelbar vor der
Ernte durch Ermittlung des Durchfchnittsqektarer-
trags statt. Je nach dem Eintritt der Reife der
Feldfrüchte sind diese in drei Gruppen eingeteilt.
Der Ertrag des Brotgetreides wird während der
Monate Juni und Juli , jener des Futtergetreides
und der Hülsenfrüchte im August, der Ertrag der
Hackfrüchte und einiger Gemüsesorten wahrend der
Monate September und Oktober geschäht. Die
Erträge werden für die einzelnen Gemeinden durch
Ausschlüsse ermittelt, die von den unteren Ver¬
waltungsbehörden einzusetzen sind. Auf Grund der
Ergebnisse dieser Schätzung und der Ergebnisse der
im Gange befindlichen Anbau- und Erntefiächen-
erhebung wird der Ernteertrag von den landes-
statiftischen Zentralstellen errechnet.

* Erzeugerpreise für Frühobst.  Die
Reichsstelle für Gemüse und Obst, Verwaltungs¬
abteilung, hat im „Reichsanzeiger" Nr. 125 eine
Bekanntmachung über Erzeugerpreise für Frühobst
erlassen und hierbei die Erzeugerrichtpreise für
saure Kirschen1. Wahl auf 50 Pfennige je Pfund,
für saure Kirschen2? Wahl (auch Preßkirchen) auf
30 Pfennige je Pfund, für süße Kirschen1. Wahl
auf 40 Pfennige je Pfund erhöht. Diese Erhöhung
ist durch die Nachrichten über das voraussichtliche
Ernteergebnis bedingt worden.

* Besoldung von kriegsgefangenen
Deutschen. . Das neueste Armeeverordnungsblatt
veröffentlicht eine Verordnung über die Abfindung
der bis zum Abschluß eines allgemeinen Friedens
aus der Kriegsgefangenschaft zurückkehrenden heeres-
angehörigen, auf die wir unsere Leser aufmerksam
machen möchten.

* Freiwillige Kleiderabgabe.  Da viel¬
fach die irrige Meinung aufgetaucht ist, der Auf¬
ruf, zu Gunsten der Arbeiterschaft kriegswichtiger
Betriebe getragene Männeroberkleidung abzugeben,
richte sich nicht an solche Personen, die im Heeres,
dienfte stehen, teilt die Reichsbekleidungsstelle mit,
daß auch Militärpersonen von der Abgabe nicht
ausgeschloffen sind; sie sind, so weit ste entbehrliche
Kleidung besitzen, in gleicher Weise zu der Abgabe
heranzuziehen wie die Zivilpersonen. Von ihnen
kann, sofern ste unter Berücksichtigung ihrer persön¬
lichen Verhältnisse als abgabefähig anzusehen sind,
ebenfalls die Vorlage(eines Bestandsverzeichnisses
verlangt werden, wenn ste dem Aufruf keine Folge
leisten.

* Der Landsturm ersten Aufgebots.
Nach der neuen Ergänzung des Wehrpflichtgr-

setzes nach dem Gesetz vom 11. Februar 1888 be¬
treffend Aenderungen der Wehrpflicht treten die
Wehrpflichtigen, die im Frieden dem Landsturm
ersten Aufgebots überwiesen oder aus der Ersatz¬
reserve(Marine- Ersatzreserve) zu ihm übergetreten
stnd, während des Krieges aber zum Dienste im
Heere oder in der Marine herangezogen worden
stnd, bei Auflösung des Landsturms wieder zum
Landsturm zurück. Der Krieg hat den Beweis er¬
bracht, daß sich unter ihnen eine große Anzahl von
Heuten befindet, die sich als völlig kriegsbrauchbar
erwiesen haben. Bleibt die bisherige Bestimmung
des Gesetzes bestehen, so würden die militärisch
ausgebildeten Landsturmpflichtigen ersten Aufgebots
bei Auflösung des Landsturms ohne Rücksicht auf
ihr Alter weiter in ihrem Landfturmverhältnis ver¬
bleiben und dem Landsturm ersten Aufgebots dann
nicht nur wie bisher unausgebildete, sonderen auch
eine große Zahl militärisch ausgebildeter Leute an-
gehören-

*.Wenig Obst und viele Beeren,  das
ist das Urteil, das unsere Landwirte in meisten
Kreisen Rheinhessens über die diesjährigen Obst¬
aussichten abgeben- Die Aepfelbäume namentlich
stehen meist recht schlecht; das gleiche gilt auch von
den Zwetschen und Pflaumen. Von Steinobst stehen
nur die Aprikosen und Pfirsische etwas besser. Rei¬
chen Behang zeigen dagegen die Stachel- und 2 »-
hanisbeeren. Der Raupenfraß macht sich an den
Obftbäumen immer verheerender bemerkbar. Ihm

ist es zum großen Teil zuzuschreiben, daß sich die
Obstaussichten von Tag zu Tag schlechter gestalten.

Berlin,  4 . Juni . Der „Berliner Lokal¬
anzeiger" meldet aus Basel: Die „Basler Nach¬
richten" berichten aus Nom: Die Tätigkeit des
Vesuv ist wieder stark im Zunehmen begriffen.
Ueber dem Gipfel erheht sich majestätisch die farbige
Dampf- und Aschensäule. Im mittleren Aessel
brodelt glühende Lava, von der kleine Bächlein
an den Seiten des Berges herunterlausen. Das
wunderbare Schauspiel gab zuri Beunruhigung
noch keinen Anlaß.

* Dazu, daß die Frage einer neuen Reichsbe»
sttzsteuer zu den umstrittenen gehört, schreibt die
„Germania" : Wir haben auch im Steuerwesen
schneller weiter lernen müssen als wir es vor dem
Kriege gewohnt waren. Soeben erfahren wir, daß
sogar die Schweiz, wo die Neuerliche Verteilung
zwischen Bund und Kantonen ähnlich liegt wie bei
uns, die Einführung einer direkten Bundessteuer
zum Gegenstand einer Volksabstimmung gemacht
hat. Die dabei feftgestellte Herwerfung des Ge¬
dankens beweist nichts für die deutschen Derhält-
niffe und namentlich deshalb nichts, weil die
Schweiz keineswegs die ungeheuren Kriegslasten zu
tragen hat wie wir. Darum sehen wir auch die
einzelstaatlichen Finanzminister zu einein gewiffen
Entgegenkommen bereit.



Am Mittwoch
5 . Juni - r. 3s , findet in der städtischen

Turnhalle ein Verkauf von

Hühnereiern
statt.

Bezugsberechtigt zu dieser Ausgabe find:
Wen 3 dis 3 '/, : fit die Einueshner von

Römerberg , Rumpfstr ., Schafhof , Scheibenbusch¬
weg , Schillerstraße.

Wen 3V, bis 4 Uhr:
Schirn -, Schloßst . Schönbergerfeld , Schreysrftraße.

Won 4 bis 4 '/, Uhr:
Stein «, jSynagogenstr ., Talstraße , und Talweg.

Ausgeschlossen find die Hühnerhalter . Auf den
Kopf entfällt ein Ei.

Kleingeld ist mitzubringen.
Die Ausweiskarten find vorzulegen.
Eronberg , 4. Juni 1918.

Der Magistrat . Miller -Mittler.

Befr. Erdbeeren,
Verbraucher , welche während der

Erdbeerenzeit in Cronberg trotz ihrer
Bemühungen keine Erdbeeren erhal¬
ten können , werden ersucht, ihren Be¬
darf umgehend auf Zimmer 9 des
Bürgermeisteramtes anzumelden . Wir
werden darauf hin bemüht sein, für
die Vermittlung eines zur Abgabe
bereiten Erzeugers , zu sorgen.

Lronbrg , den 4 . Juni 1918
Der Magistrat . Müller -Mittler.

Bett, keuauriutirverbot.
Die Ausfuhr von Heu aus dem

Gemeindebezirk der Stadt Cronberg
wird hiermit verboten.

Lronberg , den 3 . Juni 1918.
Die Pslizeiverwaltung : Müller -Mittler.

Unter Bezugnahme auf die Bekantmachung der
Bezirksstelle für Gemüse und Obst vom 2. Mai 1918,
betreffend Höchstpreise für Apfelweine (Kreisblatt
Nr 53 ) mache ich darauf aufmerksam , daß sich die
darin bezeichneten Höchstpreise auch auf die mit
Speierling versetzten Apfejwein beziehen.

Mad Homburg ». d . H., 28 . Mai 1918.
Der Vorsitzende des Kreisausschuffes.

I . V . : A . Garnier.
Wirb »eröffentltcht.

Lronberg , i . T den 3. Juni 1918.
Der Magistrat . Müller -Mittler.

Meir . 'AevKehr mit Kerr.
Die Ausfuhr von Heu (Wiesen - und Kleuheu)

aus dem Obertaunuskreise ist verboten . Ebenso ist
auch jede entgeltliche oder unentgeltliche Abgabe
von Heu innerhab des Kreises verboten . Wer Heu
von der Wiese weg zur Ablieferung bringen will,
hat hierüber die Anweisung seiner Gemeindebehörde
einzuholen.

Üebertretung der vorstehenden Derkehrsbeschränk-
ungen werden mit Gefängnis bis zu einem Jahre
und mit Geldstrafe bis zu 10 000 Mark oder mit
einer dieser Strafen bestraft . Neben der Strafe
kann auf Einziehung der Vorräte erkannt werden.

Bad Homburg v . d. €)., den 28 . Mai 1918.
Der Vorsitzende des kreisausschuffes.

3 . V . : A . Garnier.

Die Gemeindebehörden werden ersucht, vorstehende
Anordnung mehrmals in ortsüblicher Weife bekannt
zu machen und ihre Einhaltung zum Zwecke der
restlosen Aufbringung des dem Kreise auferlegten
Liefersolls und einer ausreichenden Versorgung
seiner kriegswichtigen Betriebe genau zu überwachen
und etwaige Uebertretungen umgehend hierher an-
zuzeigen.

Das gleiche Ersuchen richte ich an die Gendarmen
des Kreises.

I . V . : A . Garnier.
Wird veröffentlicht.

Cronberg , 3 . Juni 1918.
Der Magistrat Müller -Mittler.

Verordnung
befr . die Bereifung pon Backware und den

mehlperkauf.
Auf Grund der § § 57 , 60 , §9 , ? 9 der Reichs«

getreideordnung für die Ernte 191 ? , vom 2 ( . Juni
(917 (Reichsgesetzblatt £>. $0 ?) wird für den Um«
fang des Gbertaunuskreises folgendes angeordnet:

kror und Brötchen.
Zur Bereitung eines großen Leib Brotes sind zu

verwenden 764  Gramm Mehl und di« nötigen
Streckungsmittel.

Das Brot darf nur in Backsteinform in 2 Größen
hergestellt » erden . 2 \  Stunden nack Beendigung des
Backens müssen der große Laib Brot mindestens ( ( 60
Gramm , der kleine Laib Brot mindestens 580 Gramm
wiegen.

Brötchen dürfen nur im Gewicht 48 Gramm her-
gestellt und verkauft werden . Einem kleinem Laib
Brot entsprechen (2 Brötchen.

Das Brot darf erst 24  Stunden noch Beendigung
des Backens aus den Bäckereien abgegeben werden.
Es muß mit dem Stempel des tages an dem es
hergestellt ist, versehen sei» .

Zur Brotbereitung darf nur fester Leig verwendet
werden.

» . OQnsebrot.
Weißbrot für Kranke aus reinem 75prozentigem

Weizenmehl ohne Zusatz von Streckungsmittel darf
von Bäckern nur in besonderem Aufträge des Kom-
munalverbandes hergestellt und nur auf «ine Beschei¬
nigung der ärztlichen s) rüfungsst «lle in Bad Hornburg
gegen Brotkarte , bei Militärpersonen auf eine Beschei¬
nigung der zuständigen Lazarettoerwaltung verkauft
»erden.

E » darf nur in einer Größe hergestellt werden . Zur
Bereitung einer Kranken -Weißbrotes sind zu verwen¬
den 332 Gramm Mehl ; es muß 24  Stunden nach
Beendigung des Backen » mindesten » 525 Gramm
wiegen.

1.
Die Herstellung und der verkauf von Zwiaback und

Kuchen ist verbeten . Zur Bereitung von Torten darf
Roggen « und Weizenmehl nicht vsrwendet werden.

4. ffloblvorksuk.
Mehl darf von Bäckern und Händlern im Klein«

verkauf nur in * 64 Gramm nicht übersteigenden Men¬
gen abgegeben werden.

lj«

Die Kleinverkaufstellen von Brot und Mehl müssen
an Werktagen mindestens geöffnet sein von 7 — ( (
vorm , und von 4—6  Ahr nachmittags.

6. Slrakbeslirnninnzen.
Zuwiderhandlungen werden nach § 79  de » Reichs-

getreideordnung mit Gefängnis bis zu einem Jahre
und mit Geldstrafe bis zu 50000 Mark »der mit
einer dieser Strafen bestraft.

Der Versuch ist strafbar.
Neben der Strafe kann auf Einziehung der Früchte

und Erzeugnisse erkannt werden , auf die sich die straf¬
bar « Handlung bezieht.

Außerdem können nach Z 69  die zuständigen Be¬
hörden Geschäft « schließen, deren Inhaber oder Be.
triebsleiter sich in der Befolgung der Pflichten unzu-
verlässig erweist , die ihm durch dies« Verordnung
auferlegt sind.

Ist die Zuwiderhandlung ge» erbs - od«r gewohn¬
heitsgemäß begangen , so kann die Strafe auf Ge¬
fängnis bis zu 5 Jahren una Geldstrafe bis zu
(00 OOO Mark erhöht werden.

Diese Verordnung tritt mit dem L. Juni (9 (8 in
Kraft . Mit dem gleichen Lage wird die Verordnung
de- Kreisausschusses betr . die Bereitung von Back¬
ware und den Mehloerkauf vom 26 . Januar (9 (8
(Kreisdlatt Nr . ( 2) und di« darin aufgehobenen Ver¬
ordnung aufgehoben:

Die Geschäftsinhaber bezw . Betriebsleiter der vrr.
kaufstelle von Brot , Brötchen , Gebäck »nd Mehl find
verpflichtet , einen Abdruck dieser Verordnung in ihren
Verkaufsstellen z»m Aushang zu bringen.

Bad Homburg v . d . H ., den 27 . Mai 1918.
Î amen « des Rr «(sauss ( bass «e.

Der VoMCtjend «: I . V . : Lübke.

M . WMll.MWWl 'WlW.
SrunclstücksbesitLer und Pächter,

welche die ihnen zugegangenen Angabebvgen
noch nicht ausgefüllt bezw . an uns zurück¬
gegeben haben , machen wir darauf auf¬
merksam , daß dieselben zur Abholung durch
die Polizeibeamten bereitzuhalten sind.

Bei weiterer Unterlassung ist den Säumi¬
gen Gefängnisse bis zu 6 Monaten und
Geldstrafe bis zu Jt  10 .000 .— angedroht.
Fahrlässige , unrichtige Angaben werden mit
Geldstrafe bis zu Jt.  3000 .— bestraft.

Lrsnberg , den 31 . Mai 1818.
Der Magistrat . Müller -Mittler.

• - -

Nähe der
Bahn
mit Garten , Balkon , schöne Aussicht , Zentralheizung vollständig
neu hergerichtet per sofort zu vermieten.

Frau Willi Hahn, Haus am cohwarzem Weg.
mit Stallung zu vermieten.

Näh . Geschäftsstelle.

Bestelle
mit gestepptem Strohsack zu
verkaufen.

<Näh . Geschäftsstelle.

auch aus dem Stand zu kaufen
gesucht.

pharm . Institut L. W. Gans,
Dfcmirf «!
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WM uno Wkli non(WW
Inmitten des Krieges genletzt 3hr den Segen Eurer Arbeit , die 3hr täglich

verrichten dürft !
llhr genießt das Stück der Feierabendftiile , die Such Erholung gibt k
3hr genietzt den erquickenden Schlaf , dem Shr Euch ungeltört hingeben Könnt k

Da ckrauhen aber in Feindesland !
Da gedeiht Keine Arbeit , da fehlt dem Ulenfäienwerk des Kimmeis Segen l
Da Krönt Kein froher Feierabend des Cages mühe !
Da lenkt [ich Kein lindernder Schlummer auf die (xider des müden l
Denkt daran und denket denen , die über die ßeimaf wachten , dafj 3hr

ungehindert arbeiten , feiern und ruhen könnt!

Seht reichlich für die hudendorff -Spendefn
Geldbeträge jeder Hrt und Höbe nimmt bereitwilligst die

Stadthasse entgegen. __

Schluß der Spendenfrüt itt der 7. Juni 1918.
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